
Gastkommentär

Sinnfrage ist
schon zu stellen

von Joser Guggenberger

as jüngste ftkeffitnis des verlässungs
gerichtshofs zum Gemeindegut ist
in seinerKarheia hcstechcnd: Der

losef Grggenbe.Eer war bis Ende

2006 LellerderAgmtuehöde in der

Übertin& das sind dic über der Eigenbedarf
hinausgehendenHolzerlösederGer.eüde
gutsagrargemeinschaf ten, und die ]agdpacht
gehören der Gemeinden. Das E*enntnis
kommt nicht übenascherd. Das Höchst
gericht fasst einrnal mehr seine ständige
Rechtsprechung zusammen. Es gilt, was in
der Gemeindeordnung steht und was in äl-
lervorg?hgergesetzefl schon über I50 Jahre
zulnGemetudegutriedergeschriebenwar.

Welln sich ietzt die Gemeirdegutsaqrar-
gemeinschaften die Sinnftage stellen, dann
isi dies berechtigt. Schon dic Gründung von
Agmrgeneinschaft en auf dem Gemeindegut
war ein,,Erfolgsmodel" aufKosten der Ge-
mehden nur filr jene, dic sich aus Macht-
kalkül i}l]e Vofteile verschaffen wollten.

oft bis zu 20 Agrargemeinschaften !\au-
den d€r jeweiligen Gemeinde vor die Nase
geserzt Vefassungswidrig wurde diesen
AgrargemeinschafterdasEigentuman
Gemeindevlräldernund alpen übertragen-
In den vergangenen ]ahrzehnten haben
sich viele dieser Agrargcmeinschaften zu
Gegenregiemrgen gcgen die Gemein-
den enhvickelt. Mehr als zwei Drittel der
ursprünglichefl Agrarmilglieder haben
inzwischen ihre Stalltüre fur immff ge-
schlossen, Ilr lnteresse bestand im Erlös
von Gelderträgen und sonstigenVorteiler.

DasVfGH'E*enniis bedeutet keinen
PlEhussieg für die Bürgermeister Die
Gemeinden sird nämlich durchaus in der

Lagc, ftir eine ordnungsgem:iße
BewirLschaftung zu sorgen.


